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Verläumdung
und deren

Strafe .

Strafe an den
Ehrenrechten.

XVII . Titel ,

Von Verlaͤumdung und Ehrenkraͤnkung .

§. 245 .

Wer mit Vorbedacht von einem Andern Handlungen
die mit Kreisgefängniß oder Höhen Strafen bedroht find ,

wiſſentlich falſch ausſagt , oder unſittliche Handlungen , die

ihn , wenn die Ausſage wahr wäͤre, der öffentlichen Ver⸗

achtung Preis geben würden , ſoll als Verläumder mit

Gefängniß nicht unter vier Wochen oder Arbeits⸗

haus bis zu zwei Jahren beſtraft werden .

§. 246 .

Demjenigen , der wiſſentlich falſch ausſagt , wird

auch der gleich geachtet , welcher Handlungen der im vor⸗

hergehenden §. 245 bezeichneten Art von einem Andern

ausſagt , und für wahr ausgibt , ohne daß er zureichende
Gründe hat , ſie für wahr zu halten .

§. 247 .

Die Gerichte ſind ermächtigt , gegen den Verläumder ,
der von Arbeitshausſtrafe getroffen wird , im Urtheile zu⸗

gleich auf die im 8. 19 bezeichneten Nachtheile für die
bürgerlichen Ehren - und Dienſtrechte , oder auf ein⸗

zelne derſelben zu erkennen .
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$. 248 .

Wer einem Andern wiſſentlich falſch unſittliche Eigen⸗
ſchaften beilegt , oder unſittliche Handlungen nachſagt , die

denſelben in der allgemeinen Achtung herabzuſetzen geeignet
ſind , oder ſich Reden oder Handlungen gegen einen Andern

erlaubt , welche nach der Volks⸗oder Standes⸗Meinung den

Ausdruck der Verachtung enthalten , ſoll wegen Ehren⸗

kränkung mit Verweis oder Gefängniß bis zu vier

Monaten beſtraft werden .

§. 249 .

Gleiche Strafe trifft auch die Fälle des §. 245 und 246 ,
wenn die Aus ſage ohne Vorbedacht geſchehen , und nach

erhobener Klage vor Gericht wieder zurückgenommen wor⸗

den iſt .

Wird dieſelbe nach erhobener Klage nicht zurückgenom⸗
men , ſo tritt die Strafe der Verläumdung G . 245

und 247 ) ein .

§. 250 .

Das Maaß der Strafen C . 245 , 247 und 248 ) richtet
ſich vorzüglich nach der Schwere der Beſchuldigung oder

Kränkung , nach der Art und dem Umfang der Verbreitung ,
nach den perſönlichen Verhältniſſen des Beleidigers und

des Beleidigten , und nach der Größe des verurſachten

Schadens .

§. 251 .

Wer ſich der Verläͤumdung oder Ehrenkränkung gegen

Blutsverwandte in aufſteigender Linie ſchuldig macht , oder

gegen Staatsbeamte , Offiziere , Geiſtliche , Ortsvorgeſetzte
oder andere öffentliche Diener bei Ausübung ihres Amts ,
wird von einer Strafe getroffen , welche das §. 245 und

248 feſtgeſetzte Maaß bis um die Hälfte überſteigen kann .

Ehrenkränkung
und deren

Strafe .

Ausmeſſung der
Strafen .

Erhöhung .
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6. 252 .

Eine gleiche Erhöhung kann ſtatt finden , wenn öffentliche
Diener bei Ausübung ihres Amts ſich ſelbſt einer Verläum⸗

dung oder Ehrenkränkung ſchuldig machen .

§. 253 .

Eine Erhöhung bis um ein Viertheil fann eintreten

bei Verläumdungen und Ehrenkränkungen , die in Drud

ſchriften , oder in Schriften , in welchen der Verfaſſer gar
nicht , oder falſch genannt iſt , verbreitet wurden .

§. 254 .

Ehrenkränkung Eine Erhöhung des im §. 24s feſtgeſetzten Strafmaaßeslft kö E R S A a y ýdhenaisian- bis um ein Biertheil fann ebenfalls eintreten , wenn die

Ehrenkränkung mittelſt körperlicher Mißhandlung verüͤbt

wurde .

5- 255 .

Brofalen
der Iſt eine Handlung als Körperverletzung beſtraft

worden , ſo kann ſie vom Verletzten nicht mehr als Ehren⸗

kränkung verfolgt werden .

§. 256 .

Bereiëper Der Beweis der Wahrheit der ausgeſagten That⸗
ſachen hebt das Daſeyn der Verläumdung auf , das

Daſeyn der Ehrenkränkung aber nur in ſo fern , als

die Beleidigung im Inhalt der Ausſage , und nicht in

der Form derſelben liegt .

§. 257 .

Beſteht die behauptete Ehrenkränkung darin , daß dem

Beleidigten unſittliche Eigenſchaften beigelegt wurden , die

denſelben in der allgemeinen Achtung herabzuſetzen geeignet
ſind , ſo hat der Beleidiger , um durch die Einrede und

h
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den Beweis der Wahrheit das Daſeyn der Ehrenkrän⸗

kung aufzuheben , Handlungen anzuführen und zu erweiſen ,
woraus das Daſeyn dieſer Eigenſchaften hervorgeht .

§. 258 .

Wurde eine Thatſache , welche den Inhalt einer Ver⸗

läumdung oder Ehrenkränkung ausmacht , in Druckſchriften

verbreitet , ſo wird die Einrede der Wahrheit in der

Regel nicht zugelaſſen , und die Verbreitung der Thatſache
in dieſem Falle als ein Preßvergehen von der Strafe der

Ehrenkränkung G. 248 und 253 ) getroffen .

§. 259 .

Ausgenommen von der Regel des vorhergehenden §. 258

ſind die Fälle , wo die verbreitete Thatſache ein mit

peinlicher Strafe oder Arbeitshaus oder Dienſtentlaſſung

bedrohtes Verbrechen ausmacht , oder der Urheber ſolcher

öffentlichen Verbreitung dabei als Privatmann oder Staats⸗

bürger ein beſtimmtes rechtliches Intereſſe hatte .

§. 260 .

Was in den vorhergehenden So . 253 , 258 und 259 in Bezug

auf Druckſchriften beſtimmt iſt , gilt von allen mittelſt

mechaniſcher Mittel , wie namentlich durch Steindruck , Kupfer⸗

ſtich oder Holzſchnitt , vervielfältigten Schriften oder Bild⸗

werken .

9. 264 . .

Eine nicht mit körperlicher Mißhandlung verbundene Ehren⸗ Erwiederung

kränkung , die als Erwiederung auf eine vorausgegangene anf
T kng n

der Stelle , und in nicht höͤherm Maaße erfolgt , iſt ſtraflos .

Iſt die Erwiederung in nicht geringerem Maaße er⸗

folgt , ſo hebt ſie die Klage wegen der vorausgegangenen

Ehrenkränkung auf .
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§. 262 .

Bei Ehrenkränkungen , die Fälle des §. 251 und 252 allein

ausgenommen , kann ſtatt Gefängniß eine dem Beleidigten
zufallende Geldſtrafe erkannt werden , die jedoch , mit

Vorbehalt der nach den Beſtimmungen des S. 253 und 254

zuläßigen Erhöhungen , den Betrag von ſechshundert
Gulden nicht überſteigen darf .

Die Geldſtrafe fällt dem Beleidigten nicht zu , wenn er

durch eigenes Verſchulden Anlaß zu der Beleidigung gegeben
hatte .

§. 263.
In allen Fällen kann der Beleidigte die Verkündung des

Strafurtheils vor drei Zeugen , oder , ſo fern die Beleidigung
öffentlich geſchah , den öffentlichen Anſchlag deſſelben ver —

langen , und , wenn ſie in öffentlichen Blättern verübt

wurde , fich überdieß zur öffentlichen Verkündung des Urtheils

auf Koſten des Beleidigers eben derſelben Blätter be⸗

dienen , oder , wenn ſie in ausländiſchen geſchah , anderer

vom Gerichte zu beſtimmender inländiſcher Blätter

§. 264 .

Die gerichtliche Verfolgung und Beſtrafung der Ehrens

kränkungen und Verläumdungen findet in der Regel nur auf

Klage des Beleidigten , oder derjenigen ſtatt , die an ſeiner

Stelle zu klagen berechtigt ſind .

§. 265 .

Wegen Verläumdungen oder Ehrenkränkungen , die gegen

offentliche Diener bei Ausübung ihres Amtes , oder in Be⸗

ziehung auf ihre Dienſtführung verübt wurden , kann auch

der Staatsanwalt Klage erheben .

§. 266 .

Eben daſſelbe ( §. 265 ) gilt auch von Verläumdungen oder

Ehrenkränkungen gegen öffentliche Diener außerhalb des

Dienſtes , wenn daburch Verhältniſſe zur Sprache gebracht
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ſind , welche , wenn ſie wahr wären , nach den beſtehenden
Geſetzen oder Verordnungen die vorgeſchriebenen Beſſe⸗
rungsverſuche , oder Dienſtentlaſſung zur Folge
haben könnten .

§. 267 .

Wer durch Handlungen , welche , gegen Lebende verüͤbt, ep aimi
zur Klaſſe der Verläumdungen gehören würden , dag Mrs EnS

Berftorbe-
denken eines Verſtorbenen verunglimpft , wird auf Klage
der Eltern , oder der Kinder , oder des Ehegatten deſſelben
von der Strafe der Verläumdung getroffen .

§. 268 .

Die gerichtliche Verfolgung der Verläumdungen und Verjäprung .

Ehrenkränkungen wird durch den Ablauf von Einem Jahre ,
vom Tage der Verübung an , verjährt . Hatte jedoch der

Beleidigte vor Ablauf dieſer Zeit die Klage gegen den

Thäter erhoben , oder , ſo fern ihm dieſer nicht bekannt war ,

wenigſtens von der That ſelbſt die gerichtliche Anzeige ge⸗

macht , ſo wird die gerichtliche Verfolgung erſt mit dem

Ablauf von drei Jahren , vom Tage der Verübung an ,

verjährt .
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